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Vorsitzender des Hauptausschusses    Rathenow, den 20.08.2024  
der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Rathenow 
 
 
An die Mitglieder des 
Hauptausschusses  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Sitzung des Hauptausschusses lade ich Sie am Donnerstag, dem 29. August 2024,  
um 17.15 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses, Berliner Straße 15, Zimmer E.08 ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 

öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der 

Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
2. Bestätigung der Tagesordnung und/oder Änderungsanträge 
3. Wahl des/der Vorsitzenden des Hauptausschusses 
4. Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptausschusses  
5. Informationen aus dem Rathaus 
6. Einwohnerfragestunde 
7. Behandlung von Anfragen oder Anträgen 
8. Projektvorstellung Welten > Verbinden | Reisen durch Träume und Realitäten,  
 Dipl. Ing. Arch. Sebastian Wagner 
9. Beschlüsse 
9.1 DS 084/24  Änderung der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Rathenow und deren Ausschüsse 
9.2  DS 093/24  Umwidmung der Mittel aus dem Bürgerbudget 2024 für ein Street Soccer 

Feld an der Grundschule „Otto Seeger“ 
9.3. DS 095/24 Verringerung der Anzahl der Mitglieder für die Aufsichtsräte 
10. Sonstiges 
 
 

nichtöffentlicher Teil 
 
11. Behandlung von Anfragen oder Anträgen 
12. Informationen aus dem Rathaus 
13. Beschluss 
13.1 DS 102/24 Abschluss eines Mietvertrages zur Aufstellung von HPC-

Schnellladeinfrastruktur 
14. Sonstiges 
 
 

Ich bitte alle Mitglieder, an der Sitzung teilzunehmen. Im Falle der Verhinderung übergeben 
Sie bitte die Einladung mit den Unterlagen Ihrem Vertreter. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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    Datum:  02.08.2024  

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 

gem. § 122 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes 
Brandenburg (BbgVwZG) i.V.m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes (VwZG) 

i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung  
 

 
Zustellung durch: 
Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow 
 
Zuzustellendes Dokument: 
Das Schriftstück mit Datum   02.08.2024 Aktenzeichen/Kassenzeichen:  01174052 
 
für Herrn 

Bernd Kruse 

letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

 14712 Rathenow, Neufriedrichsdorfer Str. 35a_ 

 

konnte dem vorgenannten Adressaten nicht bekannt gegeben/ zugestellt werden, weil der 
Aufenthalt bzw. die derzeitige Wohn-/Geschäftsadresse unbekannt ist. Eine Zustellung an 
einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort des Adressaten sind ergebnislos geblieben. 
 
Das oben genannte Schriftstück nebst Begründung kann vom Adressaten oder einem 
bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt Rathenow, Amt für Wirtschaft und Finanzen, 
Sachgebiet Stadtkasse, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung, tel. 03385/596-366,  zu den Sprechzeiten am Dienstag 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr im Zimmer 219 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als 
zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 184 
 

 
 

    Datum:  02.08.2024  

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 

gem. § 122 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes 
Brandenburg (BbgVwZG) i.V.m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes (VwZG) 

i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung  
 

 
Zustellung durch: 
Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow 
 
Zuzustellendes Dokument: 
Das Schriftstück mit Datum   02.08.2024 Aktenzeichen/Kassenzeichen:  01009563 
 
für Herrn 

Carsten Fuß 

letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

 14712 Rathenow, Schneidemühle 2 A_ 

 

konnte dem vorgenannten Adressaten nicht bekannt gegeben/ zugestellt werden, weil der 
Aufenthalt bzw. die derzeitige Wohn-/Geschäftsadresse unbekannt ist. Eine Zustellung an 
einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort des Adressaten sind ergebnislos geblieben. 
 
Das oben genannte Schriftstück nebst Begründung kann vom Adressaten oder einem 
bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt Rathenow, Amt für Wirtschaft und Finanzen, 
Sachgebiet Stadtkasse, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung, tel. 03385/596-366,  zu den Sprechzeiten am Dienstag 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr im Zimmer 219 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als 
zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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    Datum:  02.08.2024  

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 

gem. § 122 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes 
Brandenburg (BbgVwZG) i.V.m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes (VwZG) 

i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung  
 

 
Zustellung durch: 
Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow 
 
Zuzustellendes Dokument: 
Das Schriftstück mit Datum   02.08.2024 Aktenzeichen/Kassenzeichen:  01008495 
 
für Frau 

Claudia Laschnewitz 

letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

 14712 Rathenow, Brandenburger Str. 4_ 

 

konnte dem vorgenannten Adressaten nicht bekannt gegeben/ zugestellt werden, weil der 
Aufenthalt bzw. die derzeitige Wohn-/Geschäftsadresse unbekannt ist. Eine Zustellung an 
einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort des Adressaten sind ergebnislos geblieben. 
 
Das oben genannte Schriftstück nebst Begründung kann vom Adressaten oder einem 
bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt Rathenow, Amt für Wirtschaft und Finanzen, 
Sachgebiet Stadtkasse, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung, tel. 03385/596-366,  zu den Sprechzeiten am Dienstag 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr im Zimmer 219 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als 
zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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    Datum:  02.08.2024  

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 

gem. § 122 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes 
Brandenburg (BbgVwZG) i.V.m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes (VwZG) 

i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung  
 

 
Zustellung durch: 
Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow 
 
Zuzustellendes Dokument: 
Das Schriftstück mit Datum   02.08.2024 Aktenzeichen/Kassenzeichen:  01010660 
 
für Herrn 

Gareth Anker 

letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

 13587 Berlin, Streitstr. 32_ 

 

konnte dem vorgenannten Adressaten nicht bekannt gegeben/ zugestellt werden, weil der 
Aufenthalt bzw. die derzeitige Wohn-/Geschäftsadresse unbekannt ist. Eine Zustellung an 
einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort des Adressaten sind ergebnislos geblieben. 
 
Das oben genannte Schriftstück nebst Begründung kann vom Adressaten oder einem 
bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt Rathenow, Amt für Wirtschaft und Finanzen, 
Sachgebiet Stadtkasse, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung, tel. 03385/596-366,  zu den Sprechzeiten am Dienstag 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr im Zimmer 219 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als 
zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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    Datum:  02.08.2024  

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 

gem. § 122 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes 
Brandenburg (BbgVwZG) i.V.m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes (VwZG) 

i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung  
 

 
Zustellung durch: 
Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow 
 
Zuzustellendes Dokument: 
Das Schriftstück mit Datum   02.08.2024 Aktenzeichen/Kassenzeichen:  01007539 
 
für Herrn 

Gordon Eggert 

letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

 14712 Rathenow, Milower Landstraße 13/15_ 

 

konnte dem vorgenannten Adressaten nicht bekannt gegeben/ zugestellt werden, weil der 
Aufenthalt bzw. die derzeitige Wohn-/Geschäftsadresse unbekannt ist. Eine Zustellung an 
einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort des Adressaten sind ergebnislos geblieben. 
 
Das oben genannte Schriftstück nebst Begründung kann vom Adressaten oder einem 
bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt Rathenow, Amt für Wirtschaft und Finanzen, 
Sachgebiet Stadtkasse, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung, tel. 03385/596-366,  zu den Sprechzeiten am Dienstag 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr im Zimmer 219 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als 
zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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    Datum:  02.08.2024  

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 

gem. § 122 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes 
Brandenburg (BbgVwZG) i.V.m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes (VwZG) 

i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung  
 

 
Zustellung durch: 
Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow 
 
Zuzustellendes Dokument: 
Das Schriftstück mit Datum   02.08.2024 Aktenzeichen/Kassenzeichen:  01007317 
 
für Herrn 

Lars Lukeit 

letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

 14712 Rathenow, Am Körgraben 2 F_ 

 

konnte dem vorgenannten Adressaten nicht bekannt gegeben/ zugestellt werden, weil der 
Aufenthalt bzw. die derzeitige Wohn-/Geschäftsadresse unbekannt ist. Eine Zustellung an 
einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort des Adressaten sind ergebnislos geblieben. 
 
Das oben genannte Schriftstück nebst Begründung kann vom Adressaten oder einem 
bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt Rathenow, Amt für Wirtschaft und Finanzen, 
Sachgebiet Stadtkasse, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung, tel. 03385/596-366,  zu den Sprechzeiten am Dienstag 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr im Zimmer 219 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als 
zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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    Datum:  02.08.2024  

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 

gem. § 122 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes 
Brandenburg (BbgVwZG) i.V.m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes (VwZG) 

i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung  
 

 
Zustellung durch: 
Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow 
 
Zuzustellendes Dokument: 
Das Schriftstück mit Datum   02.08.2024 Aktenzeichen/Kassenzeichen:  01020049 
 
für Herrn 

Osman Torlak 

letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

 14712 Rathenow, Curlandstraße 31_ 

 

konnte dem vorgenannten Adressaten nicht bekannt gegeben/ zugestellt werden, weil der 
Aufenthalt bzw. die derzeitige Wohn-/Geschäftsadresse unbekannt ist. Eine Zustellung an 
einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort des Adressaten sind ergebnislos geblieben. 
 
Das oben genannte Schriftstück nebst Begründung kann vom Adressaten oder einem 
bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt Rathenow, Amt für Wirtschaft und Finanzen, 
Sachgebiet Stadtkasse, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung, tel. 03385/596-366,  zu den Sprechzeiten am Dienstag 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr im Zimmer 219 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als 
zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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    Datum:  02.08.2024  

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 

gem. § 122 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes 
Brandenburg (BbgVwZG) i.V.m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes (VwZG) 

i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung  
 

 
Zustellung durch: 
Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow 
 
Zuzustellendes Dokument: 
Das Schriftstück mit Datum   02.08.2024 Aktenzeichen/Kassenzeichen:  01007190 
 
für Herrn 

Sven Strumpf 

letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

 14712 Rathenow, Fehrbelliner Str. 53_ 

 

konnte dem vorgenannten Adressaten nicht bekannt gegeben/ zugestellt werden, weil der 
Aufenthalt bzw. die derzeitige Wohn-/Geschäftsadresse unbekannt ist. Eine Zustellung an 
einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort des Adressaten sind ergebnislos geblieben. 
 
Das oben genannte Schriftstück nebst Begründung kann vom Adressaten oder einem 
bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt Rathenow, Amt für Wirtschaft und Finanzen, 
Sachgebiet Stadtkasse, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung, tel. 03385/596-366,  zu den Sprechzeiten am Dienstag 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr im Zimmer 219 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als 
zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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